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L37156 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Steiermark

L82000 Bauordnung

L82006 Bauordnung Steiermark

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauG Stmk 1995 §26 Abs1;

BauRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2013/06/0020

Rechtssatz

§ 26 Abs. 1 Stmk BauG 1995 enthält eine erschöpfende Aufzählung der den Nachbarn zukommenden subjektiv-

ö?entlichen Rechte. Hinsichtlich des Kriteriums der Standsicherheit des Bauvorhabens hat der Nachbar kein

Mitspracherecht.Paragraph 26, Absatz eins, Stmk BauG 1995 enthält eine erschöpfende Aufzählung der den Nachbarn

zukommenden subjektiv-ö?entlichen Rechte. Hinsichtlich des Kriteriums der Standsicherheit des Bauvorhabens hat

der Nachbar kein Mitspracherecht.

Schlagworte

Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv-öffentliche Rechte, Vorschriften, die keine subjektiv-

öffentliche Rechte begründen BauRallg5/1/9 Baurecht Nachbar
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